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Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung  
der Krankenhäuser und zur Regelung der 

Krankenhauspflegesätze  
(Krankenhausfinanzierungsgesetz – KHG)

In der Fassung der Bekanntmachung vom 
10. April 1991 (BGBl. I S. 886), zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes für besse-
re und unabhängigere Prüfungen (MDK-Re-
formgesetz) vom 14. Dezember 2019 (BGBl.
I S. 2789, 2805)

1. Abschnitt

Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Grundsatz

(1) Zweck dieses Gesetzes ist die wirtschaft-
liche Sicherung der Krankenhäuser, um ei-
ne qualitativ hochwertige, patienten- und be-
darfsgerechte Versorgung der Bevölkerung
mit leistungsfähigen, qualitativ hochwertig
und eigenverantwortlich wirtschaftenden
Krankenhäusern zu gewährleisten und zu so-
zial tragbaren Pflegesätzen beizutragen.

(2) 1Bei der Durchführung des Gesetzes ist
die Vielfalt der Krankenhausträger zu be-
achten. 2Dabei ist nach Maßgabe des Lan-
desrechts insbesondere die wirtschaftliche
Sicherung freigemeinnütziger und privater
Krankenhäuser zu gewährleisten. 3Die Ge-
währung von Fördermitteln nach diesem Ge-
setz darf nicht mit Auflagen verbunden wer-
den, durch die die Selbständigkeit und Un-
abhängigkeit von Krankenhäusern über die
Erfordernisse der Krankenhausplanung und
der wirtschaftlichen Betriebsführung hinaus
beeinträchtigt werden.

§ 2 
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes sind

1. Krankenhäuser

Einrichtungen, in denen durch ärztliche
und pflegerische Hilfeleistung Krankhei-
ten, Leiden oder Körperschäden festge-
stellt, geheilt oder gelindert werden sol-
len oder Geburtshilfe geleistet wird und
in denen die zu versorgenden Personen

untergebracht und verpflegt werden kön-
nen,

1a. mit den Krankenhäusern notwendiger-
weise verbundene Ausbildungsstätten

staatlich anerkannte Einrichtungen an 
Krankenhäusern zur Ausbildung für die 
Berufe

a) Ergotherapeut, Ergotherapeutin,

b) Diätassistent, Diätassistentin,

c) Hebamme, Entbindungspfleger,

d) Krankengymnast, Krankengymnas-
tin, Physiotherapeut, Physiothera-
peutin,

e) Pflegefachfrau, Pflegefachmann,

f) Gesundheits- und Kinderkranken-
pflegerin, Gesundheits- und Kinder-
krankenpfleger,

g) Krankenpflegehelferin, Krankenpfle-
gehelfer,

h) medizinisch-technischer Laborato-
riumsassistent, medizinisch-techni-
sche Laboratoriumsassistentin,

i) medizinisch-technischer Radiolo-
gieassistent, medizinisch-techni-
sche Radiologieassistentin,

j) Logopäde, Logopädin,

k) Orthoptist, Orthoptistin,

l) medizinisch-technischer Assis-
tent für Funktionsdiagnostik, medi-
zinisch-technische Assistentin für
Funktionsdiagnostik,

Bearbeiterhinweis:
Am 01. Januar 2022 treten nachfolgende 
Buchstaben m und n von § 2 Nummer 1a 
in Kraft:

m) Anästhesietechnische Assistentin,
Anästhesietechnischer Assistent,

n) Operationstechnische Assistentin,
Operationstechnischer Assistent,

wenn die Krankenhäuser Träger oder Mit-
träger der Ausbildungsstätte sind,
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4. Pflegesätze

 die Entgelte der Benutzer oder ihrer Kos-
tenträger für stationäre und teilstationäre 
Leistungen des Krankenhauses,

5. pflegesatzfähige Kosten

 die Kosten des Krankenhauses, deren 
Berücksichtigung im Pflegesatz nicht 
nach diesem Gesetz ausgeschlossen  
ist.

§ 2a 
Definition von Krankenhausstandorten

(1) 1Der Spitzenverband Bund der Kranken-
kassen und die Deutsche Krankenhausge-
sellschaft vereinbaren im Benehmen mit den 
Ländern, den Kassenärztlichen Bundesver-
einigungen und dem Verband der Privaten 
Krankenversicherung bis zum 30. Juni 2017 
eine bundeseinheitliche Definition, die die 
Kriterien für den Standort oder die Standorte 
eines Krankenhauses und dessen Ambulan-
zen festlegt. 2Sie haben sicherzustellen, dass 
diese Definition des Standorts eines Kran-
kenhauses und dessen Ambulanzen eine 
eindeutige Abgrenzung von Versorgungsein-
heiten insbesondere in räumlicher, organisa-
torischer, medizinischer, wirtschaftlicher und 
rechtlicher Hinsicht ermöglicht. 3Die Definiti-
on soll insbesondere für Zwecke der Quali-
tätssicherung, der Abrechnung, für die Kran-
kenhausplanung und die Krankenhausstatis-
tik geeignet sein. 4Die Möglichkeit, Vereinba-
rungen nach § 11 des Krankenhausentgelt-
gesetzes oder nach § 11 der Bundespflege-
satzverordnung einheitlich für alle Standorte 
eines Krankenhauses zu schließen, bleibt un-
berührt. 5Die Definition ist für den Spitzenver-
band Bund der Krankenkassen, die Unter-
nehmen der privaten Krankenversicherung, 
die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die 
Kassenärztlichen Bundesvereinigungen und 
deren Mitglieder und Mitgliedskassen sowie 
für die Leistungserbringer verbindlich. 6Das 
Benehmen mit den Ländern nach Satz 1 wird 
mit zwei von der Gesundheitsministerkonfe-
renz der Länder benannten Vertretern der 
Länder hergestellt.

(2) Kommt die Vereinbarung nach Absatz 1 
Satz 1 ganz oder teilweise nicht fristgerecht 
zustande, legt die Schiedsstelle nach § 18a 

2. Investitionskosten

a) die Kosten der Errichtung (Neubau, 
Umbau, Erweiterungsbau) von Kran-
kenhäusern und der Anschaffung 
der zum Krankenhaus gehörenden 
Wirtschaftsgüter, ausgenommen der 
zum Verbrauch bestimmten Güter 
(Verbrauchsgüter),

b) die Kosten der Wiederbeschaffung 
der Güter des zum Krankenhaus ge-
hörenden Anlagevermögens (Anla-
gegüter);

 zu den Investitionskosten gehören nicht 
die Kosten des Grundstücks, des Grund-
stückserwerbs, der Grundstückserschlie-
ßung sowie ihrer Finanzierung sowie die 
Kosten der Telematikinfrastruktur gemäß 
§ 291a Abs. 7 Satz 4 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch,

3. für die Zwecke dieses Gesetzes den In-
vestitionskosten gleichstehende Kosten

a) die Entgelte für die Nutzung der in 
Nummer 2 bezeichneten Anlagegü-
ter,

b) die Zinsen, die Tilgung und die Ver-
waltungskosten von Darlehen, so-
weit sie zur Finanzierung der in 
Nummer 2 sowie in Buchstabe a be-
zeichneten Kosten aufgewandt wor-
den sind,

c) die in Nummer 2 sowie in den Buch-
staben a und b bezeichneten Kos-
ten, soweit sie gemeinschaftliche 
Einrichtungen der Krankenhäuser 
betreffen,

d) Kapitalkosten (Abschreibungen und 
Zinsen) für die in Nummer 2 genann-
ten Wirtschaftsgüter,

e) Kosten der in Nummer 2 sowie in 
den Buchstaben a bis d bezeichne-
ten Art, soweit sie die mit den Kran-
kenhäusern notwendigerweise ver-
bundenen Ausbildungsstätten be-
treffen und nicht nach anderen Vor-
schriften aufzubringen sind,
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schulbau gefördert werden; dies gilt für 
Krankenhäuser, die Aufgaben der Aus-
bildung von Ärzten nach der Approbati-
onsordnung für Ärzte vom 27. Juni 2002  
(BGBl. I S. 2405), zuletzt geändert durch 
Artikel 71 des Gesetzes vom 21. Juni 
2005 (BGBl. I S. 1818), erfüllen, nur hin-
sichtlich der nach den landesrechtlichen 
Vorschriften für Hochschulen förderfähi-
gen Maßnahmen,

2. Krankenhäuser, die nicht die in § 67 der 
Abgabenordnung bezeichneten Voraus-
setzungen erfüllen,

3. Einrichtungen in Krankenhäusern,

a) soweit die Voraussetzungen nach 
§ 2 Nr. 1 nicht vorliegen, insbeson-
dere Einrichtungen für Personen, die 
als Pflegefälle gelten,

b) für Personen, die im Maßregelvoll-
zug auf Grund strafrechtlicher Be-
stimmungen untergebracht sind,

4. Tuberkulosekrankenhäuser mit Ausnah-
me der Fachkliniken zur Behandlung von 
Erkrankungen der Atmungsorgane, so-
weit sie nach der Krankenhausplanung 
des Landes der allgemeinen Versorgung 
der Bevölkerung mit Krankenhäusern 
dienen,

5. Krankenhäuser, deren Träger ein nicht 
bereits in § 3 Satz 1 Nr. 4 genannter Sozi-
alleistungsträger ist, soweit sie nicht nach 
der Krankenhausplanung des Landes der 
allgemeinen Versorgung der Bevölkerung 
mit Krankenhäusern dienen,

6. Versorgungskrankenhäuser,

7. Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtun-
gen nach § 107 Abs. 2 des Fünften Bu-
ches Sozialgesetzbuch, soweit die An-
wendung dieses Gesetzes nicht bereits 
nach § 3 Satz 1 Nr. 4 ausgeschlossen ist,

8. die mit den Krankenhäusern verbunde-
nen Einrichtungen, die nicht unmittelbar 
der stationären Krankenversorgung die-
nen, insbesondere die nicht für den Be-
trieb des Krankenhauses unerlässlichen 
Unterkunfts- und Aufenthaltsräume,

Absatz 6 ohne Antrag einer Vertragspartei in-
nerhalb von sechs Wochen die Kriterien für 
den Standort oder die Standorte eines Kran-
kenhauses und dessen Ambulanzen fest.

§ 3 
Anwendungsbereich

1Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf

1. (aufgehoben)

2. Krankenhäuser im Straf- oder Maßregel-
vollzug,

3. Polizeikrankenhäuser,

4. Krankenhäuser der Träger der allgemei-
nen Rentenversicherung und, soweit die 
gesetzliche Unfall-Versicherung die Kos-
ten trägt, Krankenhäuser der Träger der 
gesetzlichen Unfallversicherung und ihrer 
Vereinigungen; das gilt nicht für Fachkli-
niken zur Behandlung von Erkrankungen 
der Atmungsorgane, soweit sie der allge-
meinen Versorgung der Bevölkerung mit 
Krankenhäusern dienen.

2§ 28 bleibt unberührt.

§ 4 
Wirtschaftliche Sicherung der 

Krankenhäuser

Die Krankenhäuser werden dadurch wirt-
schaftlich gesichert, dass

1. ihre Investitionskosten im Wege öffent-
licher Förderung übernommen werden 
und sie 

2. leistungsgerechte Erlöse aus den Pfle-
gesätzen, die nach Maßgabe dieses Ge-
setzes auch Investitionskosten enthalten 
können, sowie Vergütungen für vor- und 
nachstationäre Behandlung und für am-
bulantes Operieren erhalten.

§ 5 
Nicht förderungsfähige 

Einrichtungen

(1) Nach diesem Gesetz werden nicht geför-
dert

1. Krankenhäuser, die nach den landes-
rechtlichen Vorschriften für den Hoch-
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nes Krankenhauses nahtlos in wirtschaftlich 
selbständige ambulante oder stationäre Pfle-
geeinrichtungen umzuwidmen. 

(4) Das Nähere wird durch Landesrecht be-
stimmt.

§ 6a 
(weggefallen)

§ 7 
Mitwirkung der Beteiligten

(1) 1Bei der Durchführung dieses Geset-
zes arbeiten die Landesbehörden mit den 
an der Krankenhausversorgung im Lande 
Beteiligten eng zusammen; das betroffene 
Krankenhaus ist anzuhören. 2Bei der Kran-
kenhausplanung und der Aufstellung der In-
vestitionsprogramme sind einvernehmliche 
Regelungen mit den unmittelbar Beteiligten 
anzustreben.

(2) Das Nähere wird durch Landesrecht be-
stimmt.

2. Abschnitt

Grundsätze der Investitionsförderung

§ 8 
Voraussetzungen der Förderung

(1) 1Die Krankenhäuser haben nach Maßga-
be dieses Gesetzes Anspruch auf Förderung, 
soweit und solange sie in den Krankenhaus-
plan eines Landes und bei Investitionen nach 
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 in das Investitionsprogramm 
aufgenommen sind. 2Die zuständige Landes-
behörde und der Krankenhausträger können 
für ein Investitionsvorhaben nach § 9 Abs. 1 
eine nur teilweise Förderung mit Restfinan-
zierung durch den Krankenhausträger ver-
einbaren; Einvernehmen mit den Landes-
verbänden der Krankenkassen, den Ersatz-
kassen und den Vertragsparteien nach § 18 
Abs. 2 ist anzustreben. 3Die Aufnahme oder 
Nichtaufnahme in den Krankenhausplan wird 
durch Bescheid festgestellt. 4Gegen den Be-
scheid ist der Verwaltungsrechtsweg gege-
ben.

(1a) 1Krankenhäuser, die bei den für sie maß-
geblichen planungsrelevanten Qualitätsindi-
katoren nach § 6 Absatz 1a auf der Grundla-
ge der vom Gemeinsamen Bundesausschuss 

9. Einrichtungen, die auf Grund bundes-
rechtlicher Rechtsvorschriften vorgehal-
ten oder unterhalten werden; dies gilt 
nicht für Einrichtungen, soweit sie auf 
Grund des § 30 des Infektionsschutzge-
setzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045) 
vorgehalten werden,

10. Einrichtungen, soweit sie durch die be-
sonderen Bedürfnisse des Zivilschutzes 
bedingt sind,

11. Krankenhäuser der Träger der gesetzli-
chen Unfallversicherung und ihrer Verei-
nigungen.

(2) Durch Landesrecht kann bestimmt wer-
den, dass die Förderung nach diesem Ge-
setz auch den in Absatz 1 Nr. 2 bis 8 be-
zeichneten Krankenhäusern und Einrichtun-
gen gewährt wird.

§ 6 
Krankenhausplanung und 

Investitionsprogramme

(1) Die Länder stellen zur Verwirklichung der 
in §  1 genannten Ziele Krankenhauspläne 
und Investitionspläne auf; Folgekosten, ins-
besondere die Auswirkungen auf die Pflege-
sätze, sind zu berücksichtigen.

(1a) 1Die Empfehlungen des Gemeinsamen 
Bundesausschusses zu den planungsrele-
vanten Qualitätsindikatoren gemäß §  136c 
Absatz 1 des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch sind Bestandteil des Krankenhaus-
plans. 2Durch Landesrecht kann die Geltung 
der planungsrelevanten Qualitätsindikatoren 
ganz oder teilweise ausgeschlossen oder 
eingeschränkt werden und können weitere 
Qualitätsanforderungen zum Gegenstand der 
Krankenhausplanung gemacht werden.

(2) Hat ein Krankenhaus auch für die Versor-
gung der Bevölkerung anderer Länder we-
sentliche Bedeutung, so ist die Kranken-
hausplanung insoweit zwischen den beteilig-
ten Ländern abzustimmen.

(3) Die Länder stimmen ihre Krankenhaus-
planung auf die pflegerischen Leistungser-
fordernisse nach dem Elften Buch Sozial-
gesetzbuch ab, insbesondere mit dem Ziel, 
Krankenhäuser von Pflegefällen zu entlasten 
und dadurch entbehrlich werdende Teile ei-
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§ 9 
Fördertatbestände

(1) Die Länder fördern auf Antrag des Kran-
kenhausträgers Investitionskosten, die ent-
stehen, insbesondere

1. für die Errichtung von Krankenhäusern 
einschließlich der Erstausstattung mit 
den für den Krankenhausbetrieb notwen-
digen Anlagegütern,

2. für die Wiederbeschaffung von Anlage-
gütern mit einer durchschnittlichen Nut-
zungsdauer von mehr als drei Jahren.

(2) Die Länder bewilligen auf Antrag des 
Krankenhausträgers ferner Fördermittel

1. für die Nutzung von Anlagegütern, so-
weit sie mit Zustimmung der zuständigen 
Landesbehörde erfolgt,

2. für Anlaufkosten, für Umstellungskosten 
bei innerbetrieblichen Änderungen so-
wie für Erwerb, Erschließung, Miete und 
Pacht von Grundstücken, soweit ohne 
die Förderung die Aufnahme oder Fort-
führung des Krankenhausbetriebs ge-
fährdet wäre,

3. für Lasten aus Darlehen, die vor der Auf-
nahme des Krankenhauses in den Kran-
kenhausplan für förderungsfähige In-
vestitionskosten aufgenommen worden 
sind,

4. als Ausgleich für die Abnutzung von An-
lagegütern, soweit sie mit Eigenmitteln 
des Krankenhausträgers beschafft wor-
den sind und bei Beginn der Förderung 
nach diesem Gesetz vorhanden waren,

5. zur Erleichterung der Schließung von 
Krankenhäusern,

6. zur Umstellung von Krankenhäusern 
oder Krankenhausabteilungen auf ande-
re Aufgaben, insbesondere zu ihrer Um-
widmung in Pflegeeinrichtungen oder 
selbständige, organisatorisch und wirt-
schaftlich vom Krankenhaus getrennte 
Pflegeabteilungen.

(3) 1Die Länder fördern die Wiederbeschaf-
fung kurzfristiger Anlagegüter sowie kleine 

nach § 136c Absatz 2 Satz 1 des Fünften Bu-
ches Sozialgesetzbuch übermittelten Maß-
stäbe und Bewertungskriterien oder den im 
jeweiligen Landesrecht vorgesehenen Qua-
litätsvorgaben nicht nur vorübergehend ei-
ne in einem erheblichen Maß unzureichen-
de Qualität aufweisen, dürfen insoweit ganz 
oder teilweise nicht in den Krankenhausplan 
aufgenommen werden. 2Die Auswertungser-
gebnisse nach § 136c Absatz 2 Satz 1 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch sind zu 
berücksichtigen.

(1b) Plankrankenhäuser, die nach den in Ab-
satz 1a Satz 1 genannten Vorgaben nicht 
nur vorübergehend eine in einem erhebli-
chen Maß unzureichende Qualität aufweisen 
oder für die in höchstens drei aufeinanderfol-
genden Jahren Qualitätsabschläge nach § 5 
Absatz 3a des Krankenhausentgeltgesetzes 
erhoben wurden, sind insoweit durch Auf-
hebung des Feststellungsbescheides ganz 
oder teilweise aus dem Krankenhausplan 
herauszunehmen; Absatz 1a Satz 2 gilt ent-
sprechend.

(1c) Soweit die Empfehlungen des Gemein-
samen Bundesausschusses nach § 6 Absatz 
1a Satz 2 nicht Bestandteil des Kranken-
hausplans geworden sind, gelten die Absät-
ze 1a und 1b nur für die im Landesrecht vor-
gesehenen Qualitätsvorgaben.

(2) 1Ein Anspruch auf Feststellung der Auf-
nahme in den Krankenhausplan und in das 
Investitionsprogramm besteht nicht. 2Bei 
notwendiger Auswahl zwischen mehreren 
Krankenhäusern entscheidet die zuständige 
Landesbehörde unter Berücksichtigung der 
öffentlichen Interessen und der Vielfalt der 
Krankenhausträger nach pflichtgemäßem 
Ermessen, welches Krankenhaus den Zie-
len der Krankenhausplanung des Landes am 
besten gerecht wird; die Vielfalt der Kranken-
hausträger ist nur dann zu berücksichtigen, 
wenn die Qualität der erbrachten Leistungen 
der Einrichtungen gleichwertig ist.

(3) Für die in §  2 Nr. 1a genannten Ausbil-
dungsstätten gelten die Vorschriften dieses 
Abschnitts entsprechend.



6

KHGI

heiten des weiteren Verfahrens legen Bund 
und Länder fest. 5Das Recht der Länder, ei-
genständig zwischen der Förderung durch 
leistungsorientierte Investitionspauschalen 
und der Einzelförderung von Investitionen 
einschließlich der Pauschalförderung kurz-
fristiger Anlagegüter zu entscheiden, bleibt 
unberührt.

(2) 1Die Vertragsparteien auf Bundesebene 
nach § 17b Absatz 2 Satz 1 vereinbaren die 
Grundstrukturen für Investitionsbewertungs-
relationen und das Verfahren zu ihrer Ermitt-
lung, insbesondere zur Kalkulation in einer 
sachgerechten und repräsentativen Auswahl 
von Krankenhäusern; § 17b Absatz 3 Satz 4 
bis 6 und Absatz 7 Satz 6 ist entsprechend 
anzuwenden. 2In den Investitionsbewer-
tungsrelationen ist der Investitionsbedarf für 
die voll- und teilstationären Leistungen pau-
schaliert abzubilden; der Differenzierungs-
grad soll praktikabel sein. 3Die Vertragspar-
teien nach Satz 1 beauftragen das Institut 
für das Entgeltsystem im Krankenhaus, für 
das DRG-Vergütungssystem und für Einrich-
tungen nach § 17d Abs. 1 Satz 1 bundes-
einheitliche Investitionsbewertungsrelationen 
zu entwickeln und zu kalkulieren. 4Für die Fi-
nanzierung der Aufgaben gilt § 17b Abs. 5 
entsprechend. 5Die erforderlichen Finanzmit-
tel sind mit dem DRG-Systemzuschlag zu er-
heben; dieser ist entsprechend zu erhöhen. 
6Für die Befugnisse des Bundesministeriums 
für Gesundheit gilt § 17b Abs. 7 und 7a ent-
sprechend. 7Für die Veröffentlichung der Er-
gebnisse gilt § 17b Absatz 2 Satz 8 entspre-
chend. 

§ 11 
Landesrechtliche Vorschriften 

über die Förderung

1Das Nähere zur Förderung wird durch Lan-
desrecht bestimmt. 2Dabei kann auch ge-
regelt werden, dass Krankenhäuser bei der 
Ausbildung von Ärzten und sonstigen Fach-
kräften des Gesundheitswesens besonde-
re Aufgaben zu übernehmen haben; soweit 
hierdurch zusätzliche Sach- und Personal-
kosten entstehen, ist ihre Finanzierung zu 
gewährleisten.

bauliche Maßnahmen durch feste jährliche 
Pauschalbeträge, mit denen das Kranken-
haus im Rahmen der Zweckbindung der För-
dermittel frei wirtschaften kann; §  10 bleibt 
unberührt. 2Die Pauschalbeträge sollen nicht 
ausschließlich nach der Zahl der in den Kran-
kenhausplan aufgenommenen Betten be-
messen werden. 3Sie sind in regelmäßigen 
Abständen an die Kostenentwicklung anzu-
passen.

(3a) 1Der vom Land bewilligte Gesamtbe-
trag der laufenden und der beiden folgenden 
Jahrespauschalen nach Absatz 3 steht dem 
Krankenhaus unabhängig von einer Verringe-
rung der tatsächlichen Bettenzahl zu, soweit 
die Verringerung auf einer Vereinbarung des 
Krankenhausträgers mit den Landesverbän-
den der Krankenkassen und den Ersatzkas-
sen nach §  109 Abs. 1 Satz 4 oder 5 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch beruht 
und ein Fünftel der Planbetten nicht über-
steigt. 2§ 6 Abs. 3 bleibt unberührt.

(4) Wiederbeschaffung im Sinne dieses Ge-
setzes ist auch die Ergänzung von Anlage-
gütern, soweit diese nicht über die übliche 
Anpassung der vorhandenen Anlagegüter an 
die medizinische und technische Entwick-
lung wesentlich hinausgeht.

(5) Die Fördermittel sind nach Maßgabe die-
ses Gesetzes und des Landesrechts so zu 
bemessen, dass sie die förderungsfähigen 
und unter Beachtung betriebswirtschaftli-
cher Grundsätze notwendigen Investitions-
kosten decken.

§ 10 
Entwicklungsauftrag zur 

Reform der Investitionsfinanzierung

(1) 1Für in den Krankenhausplan eines Landes 
aufgenommene Krankenhäuser, die Entgelte 
nach § 17b erhalten, sowie für in den Kran-
kenhausplan eines Landes aufgenommene 
psychiatrische und psychosomatische Ein-
richtungen nach § 17d Absatz 1 Satz 1 wird 
eine Investitionsförderung durch leistungs- 
orientierte Investitionspauschalen ermög-
licht. 2Dafür werden Grundsätze und Krite-
rien für die Ermittlung eines Investitionsfall-
wertes auf Landesebene entwickelt. 3Die In-
vestitionsfinanzierung der Hochschulkliniken 
ist zu berücksichtigen. 4Die näheren Einzel-
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a)  in den Jahren 2016 bis 2018 jährlich 
Haushaltsmittel für die Investitions-
förderung der Krankenhäuser min-
destens in der Höhe bereitzustel-
len, die dem Durchschnitt der in den 
Haushaltsplänen der Jahre 2012 bis 
2014 hierfür ausgewiesenen Haus-
haltsmittel abzüglich der auf diesen 
Zeitraum entfallenden durchschnitt-
lichen Zuweisungen nach Artikel 14 
des Gesundheitsstrukturgesetzes 
oder den im Haushaltsplan des Jah-
res 2015 für die Investitionsförde-
rung der Krankenhäuser ausgewie-
senen Haushaltsmitteln entspricht, 
und

b)  die in Buchstabe a genannten Mittel 
um die vom Land getragenen Mittel 
nach Nummer 2 zu erhöhen und

4.  die in Absatz 3 genannten Kriterien erfüllt 
sind.

2Beträge, mit denen sich die Länder am Vo-
lumen des öffentlichen Finanzierungsanteils 
der förderfähigen Kosten nach § 6 Absatz 1 
des Kommunalinvestitionsförderungsgeset-
zes beteiligen, dürfen nicht auf die vom Land 
zu tragenden Kosten nach Satz 1 Nummer 
2 und auf die in den Jahren 2016 bis 2018 
bereitzustellenden Haushaltsmittel nach Satz 
1 Nummer 3 Buchstabe a angerechnet wer-
den. 3Mittel aus dem Strukturfonds zur För-
derung der Schließung eines Krankenhauses 
dürfen nicht gewährt werden, wenn der Kran-
kenhausträger gegenüber dem antragstel-
lenden Land auf Grund der Schließung zur 
Rückzahlung von Mitteln für die Investitions-
förderung verpflichtet ist; für Mittel der Inves-
titionsförderung, auf deren Rückzahlung das 
antragstellende Land verzichtet hat, gilt Satz 
2 entsprechend. 4Das Bundesamt für Sozia-
le Sicherung prüft die Anträge und weist die 
Mittel zu, bis der in Absatz 1 Satz 1 genann-
te Betrag abzüglich der Aufwendungen nach 
Satz 6 und nach § 14 Satz 4 ausgeschöpft 
ist. 5Nicht zweckentsprechend verwendete 
oder überzahlte Mittel sind unverzüglich an 
das Bundesamt für Soziale Sicherung zu-
rückzuzahlen, wenn eine Verrechnung mit 
Ansprüchen auf Auszahlung von Fördermit-
teln nicht möglich ist. 6Die für die Verwaltung 
der Mittel und die Durchführung der Förde-
rung notwendigen Aufwendungen des Bun-

§ 12  
Förderung von Vorhaben 

zur Verbesserung von  
Versorgungsstrukturen

(1) 1Zur Förderung von Vorhaben der Länder 
zur Verbesserung der Strukturen in der Kran-
kenhausversorgung wird beim Bundesamt 
für Soziale Sicherung aus Mitteln der Liquidi-
tätsreserve des Gesundheitsfonds ein Fonds 
in Höhe von insgesamt 500 Millionen Euro 
errichtet (Strukturfonds). 2Im Fall einer finan-
ziellen Beteiligung der privaten Krankenver-
sicherungen an der Förderung nach Satz 1 
erhöht sich das Fördervolumen um den ent-
sprechenden Betrag. 3Zweck des Struktur-
fonds ist insbesondere der Abbau von Über-
kapazitäten, die Konzentration von stationä-
ren Versorgungsangeboten und Standorten 
sowie die Umwandlung von Krankenhäusern 
in nicht akutstationäre örtliche Versorgungs-
einrichtungen; palliative Versorgungsstruk-
turen sollen gefördert werden. 4Von dem in 
Satz 1 genannten Betrag, abzüglich der Auf-
wendungen nach Absatz 2 Satz 6 und nach 
§ 14 Satz 4, kann jedes Land den Anteil abru-
fen, der sich aus dem Königsteiner Schlüssel 
mit Stand vom 1. Januar 2016 ergibt. 5Soweit 
durch die von einem Land bis zum 31. Ju-
li 2017 eingereichten Anträge die ihm nach 
Satz 4 zustehenden Fördermittel nicht aus-
geschöpft werden, werden mit diesen Mitteln 
Vorhaben anderer Länder gefördert, für die 
Anträge gestellt worden sind. 6Fördermittel 
können auch für die Finanzierung der Zin-
sen, der Tilgung und der Verwaltungskosten 
von Darlehen gewährt werden, soweit diese 
zur Finanzierung förderungsfähiger Vorhaben 
nach Satz 3 aufgenommen worden sind.

(2) 1Voraussetzung für die Zuteilung von För-
dermitteln nach Absatz 1 ist, dass

1. die Umsetzung des zu fördernden Vorha-
bens am 1. Januar 2016 noch nicht be-
gonnen hat,

2.  das antragstellende Land, gegebenen-
falls gemeinsam mit dem Träger der zu 
fördernden Einrichtung, mindestens 50 
Prozent der förderungsfähigen Kosten 
des Vorhabens trägt,

3. das antragstellende Land sich verpflich-
tet, 
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ben zur Bildung von Krankenhausver-
bünden, Vorhaben zur Bildung integrier-
ter Notfallstrukturen und telemedizini-
scher Netzwerkstrukturen, 

3.  Vorhaben zur Verbesserung der informa-
tionstechnischen Sicherheit der Kran-
kenhäuser und 

4.  Vorhaben zur Schaffung zusätzlicher 
Ausbildungskapazitäten in den mit den 
Krankenhäusern notwendigerweise ver-
bundenen Ausbildungsstätten nach § 2 
Nummer 1a Buchstabe e bis g. 

5Vorhaben nach Satz 4 Nummer 2 zur Bil-
dung von telemedizinischen Netzwerkstruk-
turen können auch insoweit gefördert wer-
den, als Hochschulkliniken an diesen Vorha-
ben beteiligt sind. 

(2) 1Von dem in Absatz 1 Satz 1 und 2 ge-
nannten Betrag, abzüglich der jährlichen not-
wendigen Aufwendungen des Bundesamtes 
für Soziale Sicherung für die Verwaltung der 
Mittel und die Durchführung der Förderung 
sowie der jährlichen Aufwendungen nach 
§  14, kann jedes Land in den Jahren 2019 
bis 2022 jährlich bis zu 95 Prozent des An-
teils beantragen, der sich aus dem König-
steiner Schlüssel mit Stand vom 1. Oktober 
2018 ergibt. 2Soweit ein Land den ihm nach 
Satz 1 jährlich zustehenden Anteil nicht aus-
schöpft, kann der verbleibende Anteil noch 
bis zum 31. Dezember 2022 beantragt wer-
den. 3Fördermittel, die von einem Land bis 
zum 31. Dezember 2022 durch vollständig 
und vorbehaltlos eingereichte Anträge nicht 
vollständig beantragt worden sind, verblei-
ben beim Gesundheitsfonds; der auf die Be-
teiligung der privaten Krankenversicherun-
gen entfallende Anteil ist an diese zurückzu-
zahlen. 4Mit den verbleibenden 5 Prozent des 
Betrags nach Satz 1 können jährlich Vorha-
ben gefördert werden, die sich auf mehrere 
Länder erstrecken und für die die beteiligten 
Länder einen gemeinsamen Antrag stellen 
(länderübergreifende Vorhaben). 5Innerhalb 
eines Jahres nicht ausgeschöpfte Teile des 
Betrags nach Satz 4 können von den Län-
dern noch bis zum 31. Dezember 2022 ge-
meinsam beantragt werden. 6Soweit die Mit-
tel nach Satz 4 bis zum 31. Dezember 2022 
durch vollständig und vorbehaltlos gestellte 
Anträge nicht vollständig beantragt worden 

desversicherungsamts werden aus dem in 
Absatz 1 Satz 1 und 2 genannten Betrag ge-
deckt.

(3) Das Bundesministerium für Gesundheit 
bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates insbesondere 
das Nähere 

1. zu den Kriterien der Förderung und zum 
Verfahren der Vergabe der Fördermittel,

2. zur Verteilung der nicht ausgeschöpften 
Mittel nach Absatz 1 Satz 5,

3. zum Nachweis der Förderungsvoraus-
setzungen nach Absatz 2 Satz 1,

4. zum Nachweis der zweckentsprechen-
den Verwendung der Fördermittel und 
zur Rückzahlung überzahlter oder nicht 
zweckentsprechend verwendeter För-
dermittel.

§ 12a  
Fortführung der Förderung  

zur Verbesserung der  
Versorgungsstrukturen ab dem Jahr 2019

(1) 1Zur Fortführung der Förderung von Vorha-
ben der Länder zur Verbesserung der Struk-
turen in der Krankenhausversorgung werden 
dem beim Bundesversicherungsamt errich-
teten Strukturfonds in den Jahren 2019 bis 
2022 weitere Mittel in Höhe von bis zu 500 
Millionen Euro jährlich aus der Liquiditätsre-
serve des Gesundheitsfonds zugeführt. 2Im 
Fall einer finanziellen Beteiligung der privaten 
Krankenversicherungen an der Förderung 
nach Satz 1 erhöht sich das Fördervolumen 
um den entsprechenden Betrag. 3§ 12 Ab-
satz 1 Satz 3 und 6 gilt entsprechend. 4Über 
die Förderung der in § 12 Absatz 1 Satz 3 
genannten Zwecke hinaus können auch die 
folgenden Vorhaben gefördert werden: 

1. wettbewerbsrechtlich zulässige Vorha-
ben zur Bildung von Zentren zur Be-
handlung von seltenen, komplexen oder 
schwerwiegenden Erkrankungen an 
Hochschulkliniken, soweit Hochschul- 
kliniken und nicht universitäre Kranken-
häuser an diesen Vorhaben gemeinsam 
beteiligt sind, 

2.  wettbewerbsrechtlich zulässige Vorha-
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vestitionsförderung, auf deren Rückzahlung 
das Land verzichtet hat, gilt Satz 2 entspre-
chend. 5Das Bundesversicherungsamt prüft 
die Anträge und weist die Mittel zu, bis der in 
Absatz 2 Satz 1 genannte Anteil des Landes 
ausgeschöpft ist. 6Nicht zweckentsprechend 
verwendete oder überzahlte Mittel sind un-
verzüglich an das Bundesversicherungsamt 
zurückzuzahlen, wenn eine Verrechnung mit 
Ansprüchen auf Auszahlung von Fördermit-
teln nicht möglich ist. 7Die für die Verwaltung 
der Mittel und die Durchführung der Förde-
rung notwendigen Aufwendungen des Bun-
desversicherungsamts werden aus dem in 
Absatz 1 Satz 1 und 2 genannten Betrag 
gedeckt. 8Dies gilt auch für die Aufwendun-
gen des Bundesversicherungsamts, die nach 
dem 31. Dezember 2020 für die Durchfüh-
rung der Förderung nach § 12 entstehen. 
9Die Sätze 1 bis 6 gelten entsprechend für 
länderübergreifende Vorhaben. 

(4) In der Rechtsverordnung nach § 12 Ab-
satz 3 kann auch das Nähere geregelt werden 

1.  zu den Kriterien der Förderung nach Ab-
satz 1 und zum Verfahren der Vergabe 
der Fördermittel, 

2.  zum Nachweis der Förderungsvoraus-
setzungen nach Absatz 3 Satz 1 und 

3.  zum Nachweis zweckentsprechen-
der Verwendung der Fördermittel und 
zur Rückzahlung überzahlter oder 
nicht zweckentsprechend verwendeter 
Fördermittel.

§ 13 
Entscheidung 

zu den förderungsfähigen Vorhaben

1Im Einvernehmen mit den Landesverbän-
den der Krankenkassen und den Ersatzkas-
sen treffen die Länder die Entscheidung, wel-
che Vorhaben gefördert werden sollen und 
für die dann ein Antrag auf Förderung beim 
Bundesamt für Soziale Sicherung gestellt 
werden soll. 2Sie können andere Institutionen 
an der Auswahlentscheidung beteiligen. 3Ein 
Anspruch auf Förderung besteht nicht. 4Die 
Länder prüfen die zweckentsprechende Ver-
wendung der Fördermittel.

sind, verbleiben sie beim Gesundheitsfonds; 
der auf die Beteiligung der privaten Kranken-
versicherungen entfallende Anteil ist an diese 
zurückzuzahlen.

(3) 1Voraussetzung für eine Zuteilung von 
Fördermitteln nach Absatz 2 ist, dass 

1.  die Umsetzung des zu fördernden Vorha-
bens am 1. Januar 2019 noch nicht be-
gonnen hat, 

2.  das antragstellende Land, gegebenen-
falls gemeinsam mit dem Träger der zu 
fördernden Einrichtung, mindestens 50 
Prozent der förderungsfähigen Kosten 
des Vorhabens (Ko-Finanzierung) trägt, 
wobei das Land mindestens die Hälf-
te dieser Ko-Finanzierung aus eigenen 
Haushaltsmitteln aufbringen muss, 

3.  das antragstellende Land sich ver- 
pflichtet,

a)  in den Jahren 2019 bis 2022 jährlich 
Haushaltsmittel für die Investitions-
förderung der Krankenhäuser min-
destens in der Höhe bereitzustel-
len, die dem Durchschnitt der in den 
Haushaltsplänen der Jahre 2015 bis 
2017 hierfür ausgewiesenen Haus-
haltsmittel entspricht, und 

b)  die in Buchstabe a genannten Mittel 
um die vom Land getragenen Mittel 
nach Nummer 2 zu erhöhen und 

4. die in Absatz 4 genannten Kriterien erfüllt 
sind.

2Beträge, mit denen sich die Länder am Vo-
lumen des öffentlichen Finanzierungsanteils 
der förderfähigen Kosten nach § 6 Absatz 1 
des Kommunalinvestitionsförderungsgeset-
zes beteiligen, dürfen nicht auf die vom Land 
zu tragenden Kosten nach Satz 1 Nummer 2 
und auf die in den Jahren 2019 bis 2022 be-
reitzustellenden Haushaltsmittel nach Satz 1 
Nummer 3 Buchstabe a angerechnet werden. 
3Mittel aus dem Strukturfonds dürfen nicht 
gewährt werden, soweit der Krankenhausträ-
ger gegenüber dem antragstellenden Land 
auf Grund der zu fördernden Maßnahme zur 
Rückzahlung von Mitteln für die Investitions-
förderung verpflichtet ist. 4Für Mittel der In-
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3. Abschnitt

Vorschriften über 
Krankenhauspflegesätze

§ 16 
Verordnung zur Regelung der Pflegesätze

1Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates Vorschriften zu erlassen über

1. die Pflegesätze der Krankenhäuser,

2. die Abgrenzung der allgemeinen stati-
onären und teilstationären Leistungen 
des Krankenhauses von den Leistungen 
bei vor- und nachstationärer Behand-
lung (§ 115a des Fünften Buches Sozi-
algesetzbuch), den ambulanten Leistun-
gen einschließlich der Leistungen nach 
§ 115b des Fünften Buches Sozialge-
setzbuch, den Wahlleistungen und den 
belegärztlichen Leistungen,

3. die Nutzungsentgelte (Kostenerstattung 
und Vorteilsausgleich sowie diesen ver-
gleichbare Abgaben) der zur gesonder-
ten Berechnung ihrer Leistungen berech-
tigten Ärzte an das Krankenhaus, soweit 
diese Entgelte pflegesatzmindernd zu be-
rücksichtigen sind,

4. die Berücksichtigung der Erlöse aus der 
Vergütung für vor- und nachstationä-
re Behandlung (§  115a des Fünften Bu-
ches Sozialgesetzbuch), für ambulante 
Leistungen einschließlich der Leistungen 
nach § 115b des Fünften Buches Sozial-
gesetzbuch und für Wahlleistungen des 
Krankenhauses sowie die Berücksichti-
gung sonstiger Entgelte bei der Bemes-
sung der Pflegesätze,

5. die nähere Abgrenzung der in § 17 Abs. 4 
bezeichneten Kosten von den pflegesatz-
fähigen Kosten,

6. das Verfahren nach § 18,

7. die Rechnungs- und Buchführungspflich-
ten der Krankenhäuser,

8. ein Klagerecht des Verbandes der pri-
vaten Krankenversicherung gegenüber 

§ 14 
Auswertung 

der Wirkungen der Förderung

1Das Bundesamt für Soziale Sicherung gibt 
in Abstimmung mit dem Bundesministerium 
für Gesundheit und dem Bundesministerium 
der Finanzen eine begleitende Auswertung 
des durch die Förderung nach den §§ 12 und 
12a bewirkten Strukturwandels in Auftrag. 
2Die hierfür erforderlichen nicht personen-
bezogenen Daten werden ihm von den an-
tragstellenden Ländern auf Anforderung zur 
Weiterleitung an die mit der Auswertung be-
auftragte Stelle zur Verfügung gestellt. 3Zwi-
schenberichte über die Auswertung sind dem 
Bundesministerium für Gesundheit und dem 
Bundesministerium der Finanzen jährlich, für 
die Förderung nach § 12a erstmals zum 31. 
Dezember 2020, vorzulegen. 4Die bis zum 31. 
Dezember 2020 entstehenden Aufwendun-
gen für die Auswertung der Förderung nach 
§ 12 werden aus dem Betrag nach § 12 Ab-
satz 1 Satz 1 und 2 gedeckt. 5Die nach die-
sem Zeitpunkt entstehenden Aufwendungen 
für die Auswertung nach § 12 und die Auf-
wendungen für die Auswertung nach § 12a 
werden aus dem Betrag nach § 12a Absatz 
1 Satz 1 und 2 gedeckt. 6Auf der Grundlage 
der Auswertung legt das Bundesministerium 
für Gesundheit dem Deutschen Bundestag 
einen Bericht über den durch die Förderung 
bewirkten Strukturwandel vor.

§ 15 
Beteiligung an Schließungskosten

1Die Vertragsparteien nach § 18 können ver-
einbaren, dass sich die in § 18 Absatz 2 ge-
nannten Sozialleistungsträger an den Kosten 
der Schließung eines Krankenhauses betei-
ligen. 2Die Unternehmen der privaten Kran-
kenversicherung können sich an der Verein-
barung beteiligen. 3Hierbei ist zu berücksich-
tigen, ob und inwieweit die Schließung be-
reits nach den §§  12 bis 14 gefördert wird. 
4Eine Vereinbarung nach Satz 1 darf nicht ge-
schlossen werden, wenn der Krankenhaus-
träger auf Grund der Schließung zur Rück-
zahlung von Mitteln für die Investitionsförde-
rung verpflichtet ist, die für dieses Kranken-
haus gewährt worden sind.




